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Telefon +41 71 788 93 11 
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www.ai.ch 

Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
 
Per E-Mail an 
vernehmlassungen@sif.admin.ch 

 
 
 
Appenzell, 8. Januar 2026 
 
 
Änderungsprotokoll zu dem Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen 
Union über den automatischen Informationsaustausch 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 22. Oktober 2025 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Ge-
nehmigung des Änderungsprotokolls zu dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft und der Europäischen Union über den automatischen Informationsaus-
tausch über Finanzkonten zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachver-
halten zukommen lassen. 
 
Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft und stimmt der Genehmigung des Ände-
rungsprotokolls zum AIA-Abkommen CH-EU vorbehältlich der nachfolgenden Ausführungen 
zu. 
 
In der Vergangenheit wurde die Schweiz regelmässig von verschiedenen Staaten aufgefor-
dert, bilateral die Amtshilfe bei der Einziehung von Steuerforderungen zu vereinbaren. Im Fo-
kus standen dabei jeweils die direkten Steuern. Diese Anfragen wurden von der Schweiz je-
weils abgelehnt, da sie einer extra-territorialen Erhebung von Steuerforderungen grundsätz-
lich kritisch gegenübersteht. Entsprechend steht die Standeskommission einer Ausweitung 
der Einziehungshilfe ebenfalls ablehnend gegenüber, anerkennt jedoch aufgrund der wirt-
schaftlichen Bedeutung von Art. 9 AIA-Abkommen CH-EU und dem Interesse der Schweiz 
am Fortbestand des AIA-Abkommens CH-EU die Notwendigkeit zur Vereinbarung einer ein-
geschränkten Einziehungsamtshilfe für indirekte Steuern. Zudem dürfte die Schweiz im Be-
reich der Mehrwertsteuern auch eigene Interessen an der Vollstreckung ihrer Steuerforde-
rungen im Ausland haben, da infolge verschiedener Revisionen des Mehrwertsteuergesetzes 
eine grössere Anzahl von Personen mit Sitz im Ausland steuerpflichtig wurde.  
 
Weitergehende Forderungen nach der Vereinbarung einer umfassenden Einziehungsamts-
hilfe auch im Bereich der direkten Steuern lehnt die Standeskommission im Hinblick auf die 
kommenden Gespräche zur Auslotung weiterer Anwendungsbereiche der Betreibungsamts-
hilfe ab. Sollte gleichwohl eine Erweiterung der Einziehungsamtshilfe in Betracht gezogen 
werden, wäre diese Aufgabe der Eidgenössischen Steuerverwaltung und nicht den Kantonen 
zuzuweisen.  
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Roman Dobler 

 

Zur Kenntnis an: 
- Finanzdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch) 


